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Bekanntmachungen der Stadt Wolfsburg 
 
 
Planfeststellung für den Neubau der „Alternativen Grünen Route“, Abschnitt Nord, von der 
Reislinger Straße (K 2) in Wolfsburg (Abschnitt Einmündung Sandkrugstraße) bis BG 
Steimker Gärten, Bau-km 104+000 bis Bau-km 104+886,50 
 
Die Stadt Wolfsburg führt für das o.g. Bauvorhaben das Planfeststellungsverfahren durch. Die Pläne 
(Zeichnungen und Erläuterungen) und ein Merkblatt zur Information über die Verfahren liegen in der 
Zeit vom 09.05.2022 bis einschließlich 08.06.2022 bei der Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Stra-
ßenbau und Projektkoordination, Porschestraße 49, Zimmer B 243, während der Dienststunden 
montags und dienstags von 08.30 - 16.30 Uhr, mittwochs und freitags von 08.30 - 12.00 Uhr, don-
nerstags von 08.30 - 17.30 Uhr zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Darüber hinaus können die 
Planfeststellungsunterlagen im o.g. Auslegungszeitraum auch auf der Internetseite der Stadt Wolfs-
burg unter www.wolfsburg.de/planfeststellung eingesehen werden.  
 
1. Jeder, der sich von den geplanten Bauvorhaben betroffen fühlt, kann bis spätestens zwei Wochen 

nach Beendigung der Auslegung, das ist bis zum 22.06.2022 (einschließlich), bei der o.g. Gemeinde 
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Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind Ein-
wendungen gegen den Plan ausgeschlossen.  

2. Werden gegen den Plan Einwendungen erhoben, so werden diese in einem Termin erörtert, der noch 
ortsüblich bekannt gemacht wird. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrifts-
listen unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichför-
mige Eingaben), ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner zu bezeichnen. Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Ein-
gaben der Vertreter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Werden von mehr als 50 Be-
teiligten Einwendungen erhoben, so können diese Beteiligten durch öffentliche Bekanntmachung be-
nachrichtigt werden.  

3. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen entstehende Kosten können nicht erstattet werden. 
4. Die Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-

den, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.  
5. Entschädigungsansprüche sind, soweit über sie nicht bereits in der Planfeststellung dem Grunde nach 

zu entscheiden ist, nicht Gegenstand dieser Erörterung, sondern eines gesonderten Entschädigungs-
verfahrens. 

 
 
 
Ausschuss- und Ortsratssitzungen 
 
 
Bekanntmachung der 4. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstag, dem 
03.05.2022 um 16:00 Uhr im Rathaus A, Ratssitzungssaal, Porschestr. 49, 38440 Wolfs-
burg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 
 

 
1 Einwohnerfragestunde 

 
 

 
2 Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung vom 08.03.2022 

 
 

 
3 Aktionsplan „Kinderfreundliche Kommune“ 

Verlängerung der Laufzeit des Aktionsplans „Kinderfreundliche Kommune“ 
(2019-2021) 
 

V 2022/0253 
 

4 Berichte 
 

 
 

4.1 Berichte aus den Unterausschüssen und den AGs 78 
 

 
 

4.2 Vorstellung des Films „F*ck Sexism“ des Jugendbeirats - Filmvorführung 
mündlicher Bericht 
 

 
 

4.3 Vorstellung der Karte der Angstorte des Jugendbeirats 
mündlicher Bericht 
 

 
 

5 Kenntnisgaben 
 

 
 

5.1 Streetlife Jahresbericht 2021 
 

K 2022/0126 
 

5.2 Berufung der jugendlichen Expert*innen der Kinder- und Jugendkommission 
mündliche Kenntnisgabe 
 

 
 

6 Anträge der Fraktionen 
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7 Anfragen und Anregungen 

 
 

 
8 Beantwortung von Anfragen 

 
 

 
 Schließung der öffentlichen Sitzung 

 
 

 
 
 
Bekanntmachung der 4. Sitzung des Ausschusses für Strategische Planung, Wirtschaft, 
Digitalisierung und Stadtentwicklung (Strategieausschuss) am Mittwoch, dem 04.05.2022 
um 16:00 Uhr im Rathaus A, Ratssitzungssaal, Porschestr. 49, 38440 Wolfsburg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 
 

 
1 Einwohnerfragestunde 

 
 

 
2 Verpflichtung von Beratenden Mitgliedern 

 
 

 
3 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 01.03.2022 

 
 

 
4 Geförderter Breitbandausbau "Graue Flecken Wolfsburg" 

 
V 2022/0255 

 
5 Sachstandsbericht Innenstadtentwicklung 

Mündlicher Bericht 
 

 
 

6 Arbeitsmarktbericht 2022 
Mündlicher Bericht 
 

 
 

7 Wolfsburger Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)  
- Weisungsbeschluss für die Gesellschafterversammlung –  
hier: Wirtschaftsplan 2022 
 

V 2022/0223 
 

8 Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft 
kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt 
Wolfsburg (WSB AöR) 
- Entlastungsbeschluss - 
 

V 2022/0231 
 

9 Neuland Wohnungsgesellschaft mbH (Neuland) Weisungsbeschluss für die 
Gesellschafterversammlung Jahresabschluss 2021 
 

V 2022/0248 
 

10 Daten & Fakten - Wolfsburger Statistik 2022 
 

K 2022/0124 
 

11 Anträge der Fraktionen 
 

 
 

12 Berichterstattung über das Antrags- und Beschlusscontrolling des 
Strategieausschusses 
 

K 2022/0128 
 

13 Beantwortung von Anfragen 
 

 
 

14 Kenntnisgaben 
 

 
 

15 Anfragen und Anregungen 
 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
 

 
 



Jahrgang 19                                          Amtsblatt Nr. 22            Wolfsburg, 14. April 2022                                               Seite 305 

 
Bekanntmachung der 3. Sitzung des Ortsrates Hattorf/Heiligendorf am Dienstag, dem 
03.05.2022 um 18:30 Uhr im OT Hattorf, St. Nicolai Kirchengemeinde, Lindenberg 6, 38444 
Wolfsburg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 
 

 
1 Einwohnerfragestunde 

 
 

 
2 Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung vom 17.02.2022 

 
 

 
3 Kenntnisgaben 

 
 

 
3.1 Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; 

Deckenprogramm 2022 
 

K 2022/0093 
 

3.2 Sommerplan 2022 vom 01.04.2022 bis 30.09.2022 Sportstättenbelegung 
Hattorf/Heiligendorf 
 

K 2022/0135 
 

3.3 Sportanlagenbenutzungsordnung 
 

 
 

3.4 Bebauungsplan Heiligendorf Vor dem Rothen II 
 

 
 

4 16. Änderung des Flächennutzungsplans Gemischte Baufläche: „Osterfeld-
Erweiterung“ im Ortsteil Heiligendorf -Änderungsbeschluss - 
 

V 2022/0229 
 

5 Ortsratsmittel 
 

 
 

5.1 Bericht des Ortsbürgermeisters über die in 2022 bisher getätigten Ausgaben 
 

 
 

5.2 Verteilung des Haushaltsmittel über die der Ortsrat verfügt 
 

 
 

6 Anträge des Ortsrates 
 

 
 

7 Beantwortung von Anfragen 
 

 
 

7.1 Sitzung vom 17.02.2022 
Top 12.1 
 Sanierung Straße Bruderstieg 
 
 

 
 

8 Anfragen und Anregungen 
 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
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Bekanntmachung der 3. Sitzung des Ortsrates Neuhaus/Reislingen am Donnerstag, dem 
05.05.2022 um 18:30 Uhr im OT Reislingen, Gaststätte "Wilhein", Hauptstraße 32, 38446 
Wolfsburg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 
 

 
1 Einwohnerfragestunde 

 
 

 
2 Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung vom 10.03.2022 

 
 

 
3 Kenntnisgaben 

 
 

 
3.1 Sommerplan 2022 vom 01.04.2022 bis 30.09.2022 Sportstättenbelegung 

Reislingen/Neuhaus 
 

K 2022/0139 
 

3.2 Sachstandsmitteilung 
Städtebauliches Konzept I Bauleitplanverfahren „Reislingen – südlich der 
Sandkrugstraße“ 
 

K 2022/0120 
 

4 Bebauungsplan "Hehlinger Bach" in den Ortsteilen Hehlingen und Neuhaus 
der Stadt Wolfsburg 
- Aufstellungsbeschluss - 
 

V 2022/0239 
 

5 Wiesengarten Spielplatzgestaltung 
 

 
 

6 Anträge des Ortsrates 
 

 
 

7 Beantwortung von Anfragen 
 

 
 

8 Anfragen und Anregungen 
 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
 

 
 

 
 
 

Öffentliche Ausschreibungen/Offene Verfahren 
 
 
Stadt Wolfsburg 
Zentrale Vergabestelle 
Rathaus A, Zimmer A 901 - A 905 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
Telefon: 05361 28-1199 
Telefax: 05361 28-2057 
 
Alle aktuellen Ausschreibungen der Stadt Wolfsburg finden Sie unter www.wolfsburg.de/ausschreibungen. 
Die elektronischen Vergabeunterlagen können unter "DTVP" http://www.dtvp.de/Center/ unter Beachtung 
der dort genannten Nutzungsbedingungen heruntergeladen werden. 
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Öffentliche Zustellungen 
 
 
Stadt Wolfsburg 
Geschäftsbereich 
Bürgerdienste  
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354). 
 
Die Zustellung eines Bescheides an den unten angegebenen Zustellungsadressaten konnte nicht be-
wirkt werden, da der Aufenthalt unbekannt ist. 
 
Der Zustellungsadressat wird benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, 
eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat, die hiermit öffentlich zugestellt wird. 
 
Zustellungsadressat Letzte bekannte Anschrift Aktenzeichen/ 

Datum des Bescheides 
Pasquale Calo‘ 
Meinstraße 8 
38448 Wolfsburg 

Pasquale Calo‘ 
Meinstraße 8 
38448 Wolfsburg 

 01-13 WOB-AL 982 

 
Der Bescheid kann von dem Zustellungsadressaten oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt 
Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Rathaus B, Zimmer B015, während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:30 bis 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:30 bis 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08:30 bis 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen bzw. abgeholt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 
öffentliche Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverlust drohen 
könnte. 
 
Die Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Wolfsburg erfolgt am 29.04.2022.  
Der Bescheid gilt am 16.05.2022 als öffentlich zugestellt. 
 
Wolfsburg, 28.04.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
im Auftrag 
 
 
Grundmann 
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Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 

 
Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der  
Aufenthalt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung  
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Betroffene/r: Kammer, Martin Alfons 
 
Letzte bekannte Anschrift: Pirolweg 7 links EG, 38446 Wolfsburg 
 
Aktenzeichen: 990701001605 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag 08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag  08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag 08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
gez. Gritzke 
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Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 

 
Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der  
Aufenthalt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung  
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Betroffene/r: Monieta, Kai 
 
Letzte bekannte Anschrift: Okerhang 2, 38179 Schwülper - Groß Schwülper 
 
Aktenzeichen: 990702023513 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag 08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag  08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag 08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
gez. Gritzke 


